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TOP 11 – zusätzliche Mittelbereitstellung 2023 
 
In den Verkehrsverträgen mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen sind Malusregelungen für 
Schlecht-/Minderleistungen vereinbart. 

Durch die erhöhten Leistungsausfälle in 2023 fallen zusätzliche Einnahmen zu den bereits in 
der Haushaltsplanung 2023 pauschal unterstellten Minderungen an. 

6,0 Mio. € der daraus resultierenden zusätzlichen Mittel werden über das Aktionsprogramm 
2023 den Verbandsmitgliedern für Maßnahmen gemäß der ZVNL-ÖPNV-RL zur Verfügung 
gestellt. Die Mittel sind für bereits gelisteten Maßnahmen der 1. und 2. Priorität des AP 2023 
zu verwenden, aber auch für zum Zeitpunkt der Aufstellung des AP noch nicht bekannte 
zuwendungsfähige Maßnahmen.  

Gemäß Festlegung des Arbeitsgremiums vom 22.09.2023 wurden den Verbandsmitgliedern 
durch die Geschäftsstelle des ZVNL mehrere Varianten für den Verteilungsschlüssel zur 
Aufteilung dieser zusätzlichen Mittel zur Diskussion bereitgestellt. Im Ergebnis der 
Variantendiskussion wurde sich auf eine Aufteilung im Verhältnis zu je einem Drittel pro 
Verbandsmitglied geeinigt. 

Somit erhalten: 

 die Stadt Leipzig    2.000.000,00 EUR 
 der Landkreis Nordsachsen  2.000.000,00 EUR 
 der Landkreis Leipzig   2.000.000,00 EUR 
 
Die Verteilung der Mittel im Aktionsprogramm 2024 bleibt dabei, wie im TOP 13.1 beschrieben, 
bestehen.  
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